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Anordnung
über die Erriditung der Vereinigung volkseigener 

Saatzucht- und Handelsbetriebe (WB Saatgut).

Vom 16. Juni 1958

Auf Grund des Abschnittes III Ziff. 1 der Verord
nung vom 13. Februar 1958 über die Aufgaben des 
Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft (GBl. I 
S. 181) wird lm Einvernehmen mit der Staatlichen 
Plankommission und dem Minister der Finanzen und 
nach Anhören des Zentralvorstandes der Gewerkschaft 
Land und Forst folgendes angeordnet:

§ 1

(1) Mit Wirkung vom 1. Juni 1958 wird die Vereini
gung volkseigener Saatzucht- und Handelsbetriebe (WB 
Saatgut) errichtet. Sie ist juristische Person und dem 
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft unterstellt. 
Ihr Sitz ist Berlin.

(2) Der Vereinigung volkseigener Saatzucht- und Han
delsbetriebe (WB Saatgut) sind die volkseigenen Saat
zuchtgüter (VEG Saatzucht) und die Deutschen Saat
gut-Handelsbetriebe (DSG-Handelsbetriebe) unterstellt.

§ 2

Aufgaben, Struktur und Tätigkeit der Vereinigung 
volkseigener Saatzucht- und Handelsbetriebe (WB 
Saatgut) werden durch das Statut (Anlage) geregelt.

§ 3

Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 1958 
in Kraft.

Berlin, den 16. Juni 1958

Der Minister für Land- and Forstwirtschaft 
R e i c h e l t

Anlage
zu vorstehender Anordnung 

Statut
der Vereinigung volkseigener Saatzucht- 

und Handelsbetriebe (WB Saatgut)

Rechtliche Stellung und Sitz

§ 1

(1) Die Vereinigung volkseigener Saatzucht- und Han
delsbetriebe (WB Saatgut) — nachstehend WB ge
nannt — ist das leitende Wirtschaftsorgan für die ihr 
unterstellten volkseigenen Saatzuchtgüter (VEG Saat
zucht) und Deutschen Saatgut-Handelsbetriebe (DSG- 
Handelsbetriebe) — nachstehend Betriebe genannt —;

(2) Sie ist für die ökonomische und politische Ent
wicklung der ihr unterstellten Betriebe verantwortlich.

(3) Die Betriebe sind juristisch selbständig und eigen
verantwortlich tätig.

(4) Die WB hat bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
mit den gesellschaftlichen Organisationen, insbesondere 
der Gewerkschaft Land und Forst als Organisation der 
Arbeiter, Angestellten und Intelligenz der Landwirt
schaft, zusammenzuarbeiten.

§ 2
(1) Die WB ist juristische Person. Sie untersteht dem 

Ministerium für Land- und Forstwirtschaft. Ihr Sitz ist 
Berlin.

(2) Die VVB stellt den Plan ihrer Einnahmen und 
Ausgaben auf, der vom Ministerium für Land- und 
Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Ministerium 
der Finapzen zu bestätigen ist.

Aufgaben 

§ 3
(1) Die VVB leitet die ihr unterstellten Betriebe.
(2) Die VVB kann durch das Ministerium für Land- 

und Forstwirtschaft beauftragt werden, für die örtlich 
geleiteten VEG bestimmte, genau festgelegte Funktio
nen und Aufgaben wahrzunehmen, sofern das aus


